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GÜNSTIGER PARKEN MIT GELDWERTKARTEN
Geldwertkarten bieten die Möglichkeit am Flughafen Wien zu reduzierten Preisen zu parken.  

Die Ersparnis gegenüber dem Normaltarif liegt bei 10 %. Die aktuellen Normaltarife sind unter  

www.viennaairport.com/parken ersichtlich.

Geldwertkarten sind mit dem Aufdruck „Nachsteckkarte“ und einem Geldwert versehen. Die Geldwertkarten 

gelten im Parkhaus 3 und 4, am Parkplatz C, am Kurzparkplatz K3 sowie bei der Terminalvorfahrt im Abflugbe-

reich. Der verfügbare Geldwert wird bei Bezahlung der Parkgebühr durch den tatsächlich verbrauchten Parkwert 

reduziert. Durch Zuführung der Geldwertkarten in einen Kassenautomat am Flughafen Wien ist der aktuelle 

Restwert jederzeit ersichtlich. Geldwertkarten sind kombinierbar mit anderen Geldwertkarten und aufzahlbar (bar, 

Maestro- oder Kreditkarte). Geldwertkarten sind bargeldlose Zahlungsmittel, ein eventueller Verlust kommt dem 

Verlust von Bargeld gleich (eine Sperre einzelner Karten ist nicht möglich, daher ebenso kein kostenloser Ersatz 

verlorener Karten).

Es stehen 2 Kategorien zur Verfügung: Wert von € 50,– zum Preis von € 45,– sowie Wert von € 100,–  

zum Preis von € 90,–. Geldwertkarten können ab jeweils 10 Stück pro Kategorie mittels Bestellformular oder  

an den Kassenautomaten bezogen werden. Die Bezahlung an den Automaten ist in bar und mittels  

Maestro- oder Kreditkarte möglich.

WIE FUNKTIONIEREN GELDWERTKARTEN?
Bei Einfahrt in den Parkplatz oder in das Parkhaus ziehen Sie bitte ein Parkticket (Drücken der Ticket-Taste)  

und stellen Ihr Fahrzeug ab. Die Bezahlung – vor Verlassen des Parkplatzes bzw. Parkhauses mit Ihrem Fahrzeug – 

ist bei jeder Automatenkassa, beim Kassenschalter im Office Park 1 oder direkt bei den Ausfahrten möglich.

Führen Sie Ihr Parkticket zu, die errechnete Parkgebühr wird angezeigt. Verwenden Sie jetzt die Geldwertkarte 

als Nachsteckkarte, der Betrag wird entsprechend reduziert. Entnehmen Sie die Geldwertkarte und Ihr Park-

ticket, das nun als Ausfahrtskarte umcodiert wurde und Ihnen das Öffnen des Ausfahrtsschranken innerhalb der 

Ausfahrtskarenzzeit ermöglicht.
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BESTELLFORMULAR FÜR GELDWERTKARTEN

Besteller: Kundennummer:

Firmenname: Tel. Nr.:

Adresse: E-Mail:

UID-Nummer: Firmenbuchnummer: 

Wert € 50,– € 100,– 

Stückzahl

Zusendung per Post: O  JA O  NEIN

Lieferadresse: (Name des Empfängers, Postleitzahl, Ort, Straße, 

Hausnummer) Versandkosten: € 7,20– Inland oder € 12,– International 

Hinterlegung bei der Kassa im Parkhaus 4: O  JA O  NEIN

Abholdatum: Name des Abholers:

Bezahlung bei Abholung: O  JA O  NEIN
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Stand: 01/2025. Es gelten die aktuellen Verkaufsbedingungen und Preise für Geldwertkarten sowie die Einstellbedingungen der  Flughafen 

Wien AG in der jeweiligen Fassung. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht für Wien Innere Stadt. Es ist ausschließlich 

österreichisches Recht anwendbar. Die Flughafen Wien AG behält sich Änderungen des Inhaltes und des Leistungsumfanges vor. 



VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR GELDWERTKARTEN

1. Der optisch aufgebrachte bzw. noch verfügbare Geldwert ersetzt bzw. vermindert den für die tatsächliche 

Parkdauer zu entrichtenden Betrag.

2. Geldwertkarten gelten bis zum aufgedruckten Gültigkeitsende ausschließlich für vor der Produktion fest-

gelegte Parkierungseinrichtungen. Parkkunden sind auf den Geltungsbereich hinzuweisen.

3. Bei einem nicht entsprechend dem Geltungsbereich abgestellten PKW kommt die volle Parkgebühr zum 

Tragen. Geldwertkarten können mehrfach benützt werden.

4. Geldwertkarten sind kombinierbar mit anderen Geldwertkarten und aufzahlbar (bar, Maestro- oder 

Kreditkarte).

5. Geldwertkarten sind bargeldlose Zahlungsmittel. Ein eventueller Verlust kommt dem Verlust von Bargeld 

gleich und geht zu Lasten des Kunden.

 6. Die Überziehung des optisch aufgebrachten bzw. noch verfügbaren Geldwertes geht zu Lasten des Kunden 

und ist vor Ausfahrt zu bezahlen (Aufzahlungen gem. Pkt. 4).

7. Eine Verlängerung abgelaufener Geldwertkarten ist möglich. Ein etwaiger Restwert wird auf eine neue Geld-

wertkarte übertragen. Eine Barablöse ist nicht möglich.

8. Die Flughafen Wien AG behält sich vor, Fahrzeuge gegebenenfalls auf andere Parkflächen umzuleiten. 

Der Besitz einer Geldwertkarte stellt keine Garantie für einen freien Stellplatz dar.

9. Nach Erhalt der bestellten Geldwertkarten gilt es sofort zu überprüfen, ob die korrekte Anzahl bzw. 

Kategorie geliefert wurde. Spätere Reklamationen können nicht angenommen werden.

10. Es gelten die jeweils aktuellen Einstellbedingungen der Flughafen Wien Aktiengesellschaft.

11. Bei Verstößen gegen o.a. Punkte erfolgt die umgehende Auflösung der bestehenden Vereinbarung 

bzw. werden dem Besteller keine Geldwertkarten mehr geliefert.
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